
Gemeinde Dünserberg Dünserberg, am 25.04.2005

6822 Dünserberg

Verordnung
über die Festlegung des Einzugsgebietes der Ortskanalisation

Auf Grund des Beschlusses der Gemeindevertretung von Dünserberg vom 24.03.2005 wird
gemäß § 3 des Kanalisationsgesetzes , LGBl.Nr. 5/1989 idgF in Verbindung mit § 1 der
Kanalordnung der Gemeinde Dünserberg, verordnet:

§ 1

Der Einzugsbereich der einzelnen Sammelkanäle wird laut Plan vom Ingenieurbüro M+G,
Zl. M 01.75/051 vom 24.01.2005, welcher ein wesentlicher Bestandteil dieser Verordnung
bildet festgelegt.

Der Bürgermeister

Angeschlagen am 25.04.05

Abgenommen am ...............


